
Intensivschulung

Gefahrgüter im Gesundheitswesen
Eintägige Pflichtschulung für beauftragte und
sonstige verantwortliche Personen nach der
Gefahrgutbeauftragtenverordnung (§§1a und 6 GbV)
sowie 1.3 ADR

Termine:   Do., 21.4.2010, Mi., 27.10.2010

Nicht nur in nahezu allen Krankenhäusern , sondern auch in den meisten Arztpraxen wird
Tag für Tag mit  sogenannten gefährlichen Gütern  umgegangen. So werden  z.B.mittels Paket-
oder Kurierdienst Gewebe- und Blutproben zur Analyse ins Labor geschickt.

Diagnostische Proben, die infektiöse Stoffe enthalten, unterliegen bei der Beförderung den
gefahrgutrechtlichen Vorschriften. Die Beförderung erstreckt sich über Vorbereitungshandlungen,
Einpacken, Beladen, Transport bis hin zum Entladen und Auspacken.

Ansteckungsgefährliche Stoffe bzw. diagnostische Proben werden in verschiedene Risiko-
gruppen eingeteilt. Die jeweilige Risikogruppe bestimmt über die anzuwendenden Vorschriften
und die Anforderungen an Verpackung und Transport.

Entsprechend den geltenden Rechtsvorschriften, die einen sicheren Transport gewährleisten
sollen, ist in Einrichtungen des Gesundheitswesens (Kliniken, Arztpraxen etc.) eine verantwort-
liche Person  für die richtige Klassifizierung, Verpackung, Kennzeichnung und Verladung zu
benennen. Das Einhalten der Sicherheitsvorschriften sichert rechtskonformes Verhalten und
verhindert damit Bußgelder.

In allen Einrichtungen des Gesundheitswesens werden Gefahrgüter verschickt, empfangen und
verbraucht. Hier schreibt der Gesetzgeber vor, dass mindestens eine “beauftragte Person “
besonders zu schulen ist, die im Rahmen der Pflichtenübertragung für diesen Aufgabenbereich
die Verantwortung inne hat (§§ 1 und 6 GbV sowie 1.3 ADR).

Das Gefahrgutrecht  ist hochkomplex. Sichern Sie sich das Wissen um die relevanten Gefahr-
gutvorschriften für Ihre Arztpraxis oder Ihren Klinikbereich.

Nach Beendigung des Seminars erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung, die als Schulungs-
nachweis nach § 6 (2) GbV gilt.

Ob Seminar oder Workshop - Schulung, Tagung oder Fachlehrgang:
Fortbildung im UIO ist immer Unterstützung für die betriebliche Praxis!

www.umweltinstitut.de



ANMELDUNG  zur Schulung "Gefahrgüter im Gesundheitswesen"

q 21.4.2010  q 27.10.2010

Name
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anschrift

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Teilnehmerbeitrag beträgt  EUR 369,- zzgl. MwSt. Nach Anmeldung erhalten Sie die Anmeldebestätigung und
die Rechnung. Ein Hotelverzeichnis sowie Hinweise zur Anreise werden beigelegt.

In der Teilnahmegebühr sind ausführliche Seminarunterlagen, Erfrischungsgetränke, Kaffee und Gebäck enthalten.

Datum: Unterschrift:

Inhalt:
Einleitung

1.  Übersicht über die gefahrgutrechtlichen Vorschriften
2. Übersicht über die Verantwortlichkeiten/ rechtliche Abgrenzungen
3. Schulungs-/ Unterweisungsverpflichtungen

Einstufung von gefährlichen Gütern
1.  Gefahrgutklassen und Kriterien der Einstufung
2. Begrenzte Mengen und freigestellte Güter
3. Besonderheit Klasse 6.2 , Ansteckungsgefährliche Stoffe

(Biologische Produkte, Diagnostische Proben, Genetisch veränderte Mikroorganismen)
4. Einteilung in Risikogruppen

Gefahrgut als Abfall, Einstufung von (klinischen) Abfällen: spezifiziert oder unspezifiziert
Verpacken von gefährlichen Gütern

1. Verpackungsanweisungen: P 650, P 620
2. Verpackungsanforderungen in der Praxis
3. Verpackungsarten und Verpackungscodierung, leere ungereinigte Verpackungen

Kennzeichnung, Beschriftung und Markierung
1.  Vorschriften für die Gefahrzettel, Kennzeichnen von Versandstücken / Beförderungseinheiten
2.  Abgrenzung zur Gefahrstoffverordnung

Begleitpapiere
1.  Inhalte des Beförderungspapiers
2.  Unfallmerkblatt, Ausnahmegenehmigungen, ADR-Bescheinigung

Versand von Gefahrgütern der Klasse 6.2

Referenten: Eckhard Zernig-Voß, BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH,
Hildesheim

Unterrichtszeiten: 10.00 - 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: Umweltinstitut Offenbach, Frankfurter Straße 48,
  S-Bahn-Haltestelle: "Offenbach-Marktplatz", S1, S2, S8 und S9,
  15 min ab Frankfurt-Hbf.

bitte einsenden oder per Fax: (069) - 82 34 93  oder formlos per E-Mail: mail@umweltinstitut.de


